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1. Unser Anteil bei der Aufklärung der begangenen 
Straftaten ist zu erhöhen.

2. Die Qualität unserer Tätigkeit im Strafverfahren ist 
weiter zu verbessern. Darunter verstehe ich insbesondere 
knappe, aber fundierte Anklageschriften, ein überzeugen
des Auftreten der Staatsanwälte in den Hauptverhand
lungen, in denen sie allseitig zur Straftat und zu ihren Zu
sammenhängen sowie zur Person des Täters Stellung 
nehmen. Von großem Gewicht ist auch die Begründung 
der Strafanträge. In diesem Zusammenhang muß darauf 
hingewiesen werden, daß wir der Wiedergutmachung, der 
Einziehung erlangter Vorteile des Straftäters und der 
Schadenersatzpflicht größeres Augenmerk zuwenden.

3. Es bedarf größerer Anstrengungen bei der Aufdek- 
kung der die Straftat begünstigenden Umstände, um fest
zustellen, wer die Straftat geduldet bzw. ermöglicht hat 
und, falls notwendig, öffentlieh kritisiert oder zur Ver
antwortung gezogen werden muß.

In diesen Rahmen gehören auch neue Überlegungen 
darüber, wie wir alle jene öffentlich würdigen, die an der 
Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten mitgeholfen 
haben. Das gilt ebenso für jene Kollektive, die Ursachen 
und Bedingungen von Straftaten aufdecken, sie ausräu
men helfen und Rechtsverletzer erziehen.

Aus- und Weiterbildung müssen
den wachsenden Anforderungen entsprechen

Die mit den Beschlüssen der 12. Tagung des Zentralkomi
tees unserer Partei für die Vorbereitung des Parteitages 
gegebene inhaltliche Orientierung hat — wie überall in 
der Republik — auch in den Organen der Staatsanwalt
schaft großen Widerhall gefunden. Mit Einmütigkeit 
wurde die in diesen Beschlüssen bekräftigte Politik der 
Sicherung des Friedens sowie der zielstrebigen Weiter
führung der auf das Wohl des Volkes gerichteten Wirt
schafts- und Sozialpolitik begrüßt. Einmütige Auffassun
gen bestehen zugleich darüber, daß unsere sozialistische 
Gesellschaftsordnung auch in den achtziger Jahren auf 
dem vom VIII. und IX. Parteitag vorgezeichneten Kurs 
erfolgreich voranschreiten wird.

Auf der Grundlage der erzielten Fortschritte und Er
gebnisse in allen gesellschaftlichen Bereichen wird der 
X. Parteitag die Wegstrecke bis 1985 abstecken und die 
dabei zu lösenden Aufgaben beschließen. Diese Aufgaben 
werden — darüber besteht kein Zweifel — sehr anspruchs
voll sein.

Aus den bisherigen Vorbereitungen auf den X. Partei
tag in der Staatsanwaltschaft wird sichtbar, daß sich un
sere Mitarbeiter der Notwendigkeit voll bewußt sind, die 
Qualität und Effektivität ihrer Tätigkeit weiter zu erhö
hen und daß sie sich Gedanken darüber machen, wie die
ses Ziel erreicht werden kann. Daraus erwachsen größere 
Anforderungen an die Leitungstätigkeit in der Zentrale 
und in den Bezirken. Die ständige Anleitung, Kontrolle 
und Wertung des Erreichten ist eine wesentliche Voraus
setzung für die Erfüllung unserer Vorhaben.

Diese Vorhaben erfordern aber auch, die Bildungsar
beit in unseren Organen zu verstärken. Darunter verste
hen wir die Einheit von politischer und fachlicher Weiter
bildung aller Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Eine 
große Verantwortung tragen wir schließlich auch für die 
Ausbildung des staatsanwaltschaf fliehen Nachwuchses. 
Die Vereinbarungen mit der Sektion Staats- und Rechts
wissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena ha
ben sich bewährt Wir sollten uns aber insgesamt dar
über im klaren sein, daß alle Konzeptionen für die ver
schiedensten Formen der Aus- und Weiterbildung neu 
durchdacht werden müssen, damit auch sie den neuen 
Anforderungen an unsere Arbeit voll entsprechen. Das 
gilt auch für die Konzeption der Weiterbildung der lei
tenden Staatsanwälte in den Lehrgängen an der Akade
mie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR.

Zusammengefaßt können auch wir Mitarbeiter der Staats
anwaltschaft sagen, daß wir die richtungweisenden 
Worte des Genossen Honecker auf der 12. Tagung des 
Zentralkomitees „Das Beste zum X. Parteitag! Alles zum 
Wohle des Volkes!“ mit schöpferischer Initiative in die 
Tat umsetzen werden.

Berufsethische Anforderungen an den Staatsanwalt 
in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung
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Mit der Erhebung und Vertretung der Anklage dient der 
Staatsanwalt dem Verfassungsauftrag, zu sichern, daß Per
sonen, die Verbrechen oder Vergehen begangen haben, vor 
Gericht zur Verantwortung gezogen werden (Art. 97 Ver
fassung, §1 Abs. 2 StAG). Die an die Vertretung der An
klage in der Hauptverhandlung gestellten Anforderungen 
sind vielfältig. Sowohl rechtliche als auch moralische Nor
men und Prinzipien lenken diese Tätigkeit, zu deren erzie
herischer Ausstrahlung außerdem einige Grundregeln päd
agogisch-psychologischer Einflußnahme zu berücksichtigen 
sind. All diesen Ansprüchen in jeder konkreten Sache ge
recht zu werden, sie differenziert und ausgewogen zur 
Geltung zu bringen, verlangt von jedem Staatsanwalt, stän
dig die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah
rungen zu vervollkommnen. Gerade deshalb ist es wichtig, 
die berufsethischen Anforderungen an die Tätigkeit des 
Staatsanwalts in der Hauptverhandlung hervorzuheben und 
sich weiter über die rechtlichen und moralischen Grund
lagen der Tätigkeit des Staatsanwalts sowie über die Aus
prägung seines Berufsethos inhaltlich zu verständigen.!

Zur weiteren Herausbildung der sozialistischen Lebens
weise und Moral in der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft leistet auch die Staatsanwaltschaft im Zusammen
wirken mit den Untersuchungsorganen und den Gerichten 
ihren Beitrag. Mit den in ihrer Tätigkeit und ihren Ent
scheidungen gesetzten Maßstäben und damit, wie sie sich 
mit den Menschen, ihren Problemen und Konflikten aus
einandersetzt, wirkt sie darauf hin, „daß sich die für die 
entwickelte sozialistische Gesellschaft charakteristische Art 
und Weise des gesellschaftlichen Lebens und individuellen 
Verhaltens in allen Lebensbereichen immer mehr aus
prägt“.2 Ihre Tätigkeit ist selbst von hohen moralischen 
Grundsätzen beherrscht.3

Die politisch-moralische Haltung 
bei der Vertretung der Anklage

Von der Arbeiter-und-Bauem-Macht dazu berufen, zum 
Schutz der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Bürger diejenigen Personen, die der Begehung von Straf-


